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Verfahrensstand

08.06.2012 Bekanntmachung Inkrafttreten des Bebauungsplan 

19.06.2015 Urteil VGH: Unwirksamkeit Bebauungsplan

04.09.2015 ortsübliche Bekanntmachung der Aufhebung des Bebauungsplans

19.01.2016 OR/

26.01.2016 GR Einleitungsbeschluss für das ergänzende Verfahren

11/2015 –

26.04.2016 gutachterliche Beurteilung Lärmsituation (Ortstermin 23.03.2016)

27.04.2016 Zusendung Gutachten an Landwirt und Frist zur Stellungnahme bis 13.5.2016

05/2016 anschl. Ausarbeitung Bebauungsplanentwurf

29.06.2016 OR/

12.07.2016 GR Auslegungsbeschluss 

23.11.2016 OR Vorberatung Abwägung und Satzungsbeschluss

29.11.2016 GR Abwägung und Satzungsbeschluss 

Verfahrensstand
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Planungsanlass

Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat mit Urteil vom 19.06.2015 den Bebauungsplan 

„Im Wiesengrund“ für unwirksam erklärt.

 Ermittlungsfehler  (Hofstelle)

 Abwägungsfehler (keine Ermittlung = falsche Abwägungsgrundlage)

Fazit:  

Die Fehler können im planergänzenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB behoben 

werden.

Beschluss des „fehlerbehafteten“ Verfahrensschritts ist erneut zu fassen und die darauf 

folgenden Verfahrensschritte bis zum Satzungsbeschluss erneut durchzuführen.

Der „geheilte“ Bebauungsplan soll rückwirkend in Kraft gesetzt werden.
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Die Änderungen im ergänzenden Verfahren nach § 214 (4) BauGB beschränken sich 

ausschließlich auf die im Urteil gerügten Fehler.

Einholung gutachterliche Einschätzung der Lärmsituation der landwirtschaftlichen Hofstelle.

Zeichnerischer Teil:

Art der baulichen Nutzung wurde von MI/WA in ein MD geändert.

(ansonsten keine Änderungen)

Textliche Festsetzungen:

Art der baulichen Nutzung wurde von MI/WA in ein MD geändert; die Tierhaltung und andere 

störende Nutzungen wurden ausgeschlossen. Gebietsbezeichnungen/-bezüge wurden angepasst.

Die weiteren planungsrechtlichen Festsetzung und die Satzung über örtliche Bauvorschriften 

bleiben werden unverändert übernommen.

Begründung:

Ergänzungen zu Planungserfordernis, Entwicklungen seit dem (alten) Satzungsbeschluss, 

Umsetzung CEF-Maßnahmen (Artenschutz: Nistkästen für Fledermäuse und Vögel, gutachterliche 

Beurteilung der Lärmsituation (Hofstelle), Planungsrechtliche Festsetzungen (Änderung der Art der 

Nutzung),  Anpassung Gebietsbezüge, Planungs- und Erschließungskosten sowie Folgekosten.
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Lage im Ort
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Planbereich / Abgrenzungsplan
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Bebauungsplan „Im Wiesengrund“– Seebronn Städtebaulicher Entwurf (11/2009)

Erschließung:

Ausbau Straße „Im Wiesengrund“

Neubau T-förmige Stichstraße

Zufahrt Hofstelle über „eigenes“ 

Flurstück (wie Ist-Situation)

Städtebau:

Höhenentwicklung orientiert sich 

am Bestand (zwei Vollgeschosse)

Baugrundstücke:

Nördl. Bereich 400-600 m²

Südl. Bereich 900 m² (Bestand)
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Bebauungsplan „Im Wiesengrund“– Seebronn Überschwemmungsflächen HQ-100/Entwicklungen im Plangebiet



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

Errichtung eines Carports auf Flst. Nr. 116

Baulandumlegung „Im Wiesengrund“

26.01.2016 Bauvoranfrage Carport

14.04.2016 Antrag auf umlegungsrechtliche

Genehmigung

09.08.2016 Vollständigkeit der Antragsunterlagen

Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a t

Baubeschreibung:

• Stahlkonstruktion, verzinkt, mit 8 Stahlpfosten, 

Stahlsparren,

• Dacheindeckung: verzinktes Trapezblech oder 

Stehfalzblech,

• leicht geneigtes Dach, 3° nach Süden,

• Dachentwässerung nach Süden in bestehenden 

Abwasserkanal
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Errichtung eines landwirtschaftlichen Schuppens auf Flst. Nr. 105

Baulandumlegung „Im Wiesengrund“

25.11.2015 Bauvoranfrage Schuppen

29.03.2016 Antrag auf umlegungsrechtliche

Genehmigung
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Überlagerung Bebauungsplanvorentwurf (Lageplan vom 25.11.2015) mit Bauvorhaben

Baulandumlegung „Im Wiesengrund“

geplanter Schuppenneubau
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Gutachterliche Beurteilung Lärm

Ortstermin: 23. März 2016 auf der Hofstelle Hindenburgstraße 48 

Nutzung: Flst.Nr. 105/1 und 105 zu großen Teilen landwirtschaftlich genutzt;

Unterstellung Maschinen/Geräte; die bei Bedarf tagsüber zur 

Bestellung der Ackerflächen und Wiesen eingesetzt werden

Lagerung Ernteerzeugnisse (Heu und Saatgut)

Einlagerung Heuballen (12-15 kg) in Scheune an wenigen Tagen im Jahr

Tierhaltung beschränkt sich auf Hühnerhaltung (Eigenbedarf)

Arbeitszeit: Betrieb beschäftigt 1-2 Personen; Arbeitszeit beginnt i.d.R. 13 Uhr und endet 

gegen 18 Uhr; Ausnahmen bilden Arbeitseinsätze in der Erntezeit, die auch bis 

nach 22 Uhr andauern können und den Zeitbereich nachts tangieren.

Zufahrt: erfolgt von Süden (Straße im Wiesengrund)

Umfeld: Pferd, Hühner, gewerbliche Nutzung, überwiegend Wohnnutzung

Lärm: keine unzulässigen Lärmeinwirkungen zu erwarten (aufgrund der hinsichtlich 

Dauer und Intensität als gering anzusehenden Tätigkeiten auf dem 

Betriebsgrundstück); Punktuelle Störungen nicht auszuschließen                               

→ in dörflichen Strukturen als ortsüblich anzusehen.
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Gutachterliche Beurteilung Lärm

Ergebnis: Intensievierung des Betriebes ist aufgrund der begrenzten, 

eingeschränkten Fläche und der vorhanden Baulichkeiten nicht anzunehmen.

Bestehende Nutzungen wären dabei zu berücksichtigen (Gebot der 

Rücksichtnahme)

Die Ausweisung eines „Dorfgebiets“ nach § 5 BauNVO für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als folgerichtig erachtet. 



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a tStadtplanungsamt

Bebauungsplan „Im Wiesengrund“– Seebronn Artenschutz

Umweltauswirkungen / Artenschutzrechtliche Prüfung



Rottenburg am Neckar

B a u d e z e r n a tStadtplanungsamt

Bebauungsplan „Im Wiesengrund“– Seebronn

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung: Dorfgebiet (MD) § 5 BauNVO 

(Groß-)Tierhaltung eingeschränkt

Maß der baulichen Nutzung: GRZ i.V. überbaubare Grundstücksfläche

Höhe der baulichen Anlagen: min./max. Traufhöhe u. Firsthöhe  / Vollgeschossangabe

Bauweise: offene Bauweise                                                     

Verkehrsflächen: öffentliche Erschließungsstraße

Wasserflächen: bestehende Mulde bzw. Graben

Überschwemmungsfläche: Auflagen für den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und

Nutzung Kellergeschosse (keine Aufenthaltsräume)

Örtliche Bauvorschriften

Gestaltung: Dachneigung; Dorfbildsatzung

Textliche Festsetzungen
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Nach den Anmerkungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aus der 

öffentlichen Auslegung werden folgende redaktionelle Ergänzungen vorgenommen:

 Der „Hinweis“ zu § 20 DSchG wird im genauen Wortlaut aufgenommen sowie Kulturdenkmale 

dargestellt (Textteil IV. Ziffer 1)

 Nachrichtliche Übernahme Hochwassergefahrenkarte: HQextrem (Textteil III. Ziffer 1).

 Örtliche Bauvorschriften; Klarstellung, dass für den Bereich MD 1, MD 2 und MD 2* die 

Dorfbildsatzung weiterhin gültig ist (Textteil II 1. Satz)

 Im Lageplan wurden nachrichtlich HQextrem und die Kulturdenkmale dargestellt.

 Die Begründung wurde in Kapitel 1 und 13 ergänzt.

Der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil und Textteil), die Satzung über örtliche Bauvorschriften und 

die Begründung haben aufgrund der redaktionellen Ergänzungen ein neues Datum erhalten.

Im Textteil wurde im Teil I, Ziffer 1.1 (Art der baulichen Nutzung), erster Spiegelstrich 2. Halbsatz der 

Satzbau umgestellt. Im dritten Absatz wurde das Wort „belästigt“ durch “beeinträchtigt“ ersetzt. Diese 
redaktionellen Änderungen dienen der Klarstellung und Verständlichkeit der Festsetzung.

Änderungen seit der Auslegung des Bebauungsplan-Entwurfs 
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Bebauungsplan „Im Wiesengrund“– Seebronn Bebauungsplan (Stand 27.10.2016)

THmin/max; FHmax

Dorfgebiet (MD)

Baugrenzen / GRZ

Verkehrsflächen

Zahl der Vollgeschosse

Überschwemmungsflächen

HQ-100

HQextrem

Mulde/ Wassergraben

Örtliche Bauvorschriften /

Dorfbildsatzung

GRZ

Kulturdenkmale

Bestand und Prüffall
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Folgende Kosten sind nach Kostenschätzung des Tiefbauamtes der Stadt Rottenburg am Neckar 

vom 14.11.2011 (bestätigt 5/2016) bzw. nach Kostenschätzung des Stadtplanungsamtes vom 

01.03.2012 / 24.05.2016 / 14.06.2016 zu erwarten:

Straßenbau mit Straßenbeleuchtung 266.500 EUR

Kanalisation 150.000 EUR

Wasserleitung 13.800 EUR

Städtebauliche Planung 22.000 EUR

Bauleitplanung wird veraltungsintern erstellt

(entspricht Honorar nach HOAI 2013)

18.300 EUR

Schalltechnische Untersuchung 1.781 EUR

Artenschutzrechtlicher Ausgleich

(bereits umgesetzt)

1.000 EUR

Folgekosten (Straßenunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Kanalnetzunterhaltung, Grünflächenpflege, 

Markierung/Beschilderung und Winterdienst etc.):           ca. 4.000 EUR p.a.
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VVV
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V
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Weiteres Vorgehen / Termine

Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Im Wiesengrund“ soll am 29. November 2016 im 

Gemeinderat gefasst werden.

Mit der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan gemäß § 10 BauGB rechtsverbindlich. 

Termine / weiteres Vorgehen
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Beschlussantrag  /  Empfehlungsbeschluss des Ortschaftsrates

Beschlussantrag

Der Gemeinderat

 stimmt den Abwägungsvorschlägen der Verwaltung zu den während der öffentlichen 

Auslegung eingegangenen Stellungnahmen zu,

 stimmt der Begründung in der Fassung vom 27.10.2016 zum Bebauungsplan zu,

 beschließt den Bebauungsplan „Im Wiesengrund“ in der Fassung vom 27.10.2016 und 

die örtlichen Bauvorschriften für dieses Gebiet vom 27.10.2016 gemäß § 10 Abs. 1 

BauGB bzw. § 74 Abs. 7 LBO als Satzung.


